
Insolvenzdatei 
LGZ Graz, 25 S 161/23y - Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung - SMOOZY SUZY Produktentwicklung und Vertrieb GmbH 

Dienststellendaten Ergänzender Inhalt Complementary Contents 

LGZ Graz (638), Aktenzeichen 25 S 161/23y 

Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung 

Bekannt gemacht am 25. Oktober 2023 

Firmenbuchnummer: FN 467845h 

Schuldner: SMOOZY SUZY Produktentwicklung und Vertrieb GmbH 

Rechbauerstraße 23 

8010 Graz 

FN 467845h 

Text: vertreten durch den Schuldnervertreter: 

Mag. Armin Posawetz, RA 

Bahnhofstraße 9, 8112 Gratwein-Straßengel 

Masseverwalter: KOLLERICS Norbert Dr. 

Raubergasse 16/I 

8010 Graz 

Tel.: 0316/83 58 62, Fax: 0316/83 58 62-6 

E-Mail: office@bk-rechtsanwalt.at 

Hauptverfahren: Es handelt sich um ein Hauptverfahren iSd EuInsVO. 

Eigenverwaltung: Keine Eigenverwaltung des Schuldners. 

Eröffnung: Beginn der Wirkungen der Eröffnung: 26.10.2023 

Anmeldungsfrist: 01.12.2023 

"Die Insolvenzgläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen innerhalb der Anmeldungsfrist anzumelden. Aussonderungsberechtigte und Absonderungsgläubiger an einer Forderung auf Einkünfte aus einem Arbeitsverhältnis oder auf 

sonstige wiederkehrende Leistungen mit Einkommensersatzfunktion werden aufgefordert, ihre Aussonderungs- oder Absonderungsrechte innerhalb der Anmeldungsfrist geltend zu machen." 

Tagsatzung: Datum: 14.12.2023 

um: 11.35 Uhr 

Ort: Zimmer 227, 2. Stock 

Berichts- und Prüfungstagsatzung 

Tagsatzung: Datum: 11.01.2024 

um: 11.10 Uhr 

Ort: Zimmer 227, 2. Stock 

Besondere Prüfungs- Schlussrechnungs- und Sanierungsplantagsatzung 

Text: Der Sanierungsplanvorschlag lautet wie folgt: 

Die Insolvenzgläubiger erhalten eine Quote von 20 %, zahlbar binnen 2 Jahren nach Annahme des Sanierungsplans, mit Terminverlust bei Nichtzahlung und Wiederaufleben (§156a IO) beides nach eingeschriebener Mahnung mit 14-tägiger ← zum Suchergebnis Lesezeichen → 

Nachfrist. 

Beschluss vom 25. Oktober 2023 

Bekannt gemacht am 14. Dezember 2023 

Unternehmen: Das Unternehmen wird auf einstweilen unbestimmte Zeit fortgeführt. 

Beschluss vom 14. Dezember 2023 

Bekannt gemacht am 9. Jänner 2024 

Abberaumung: Die für den 11.01.2024, 11.10 Uhr, Zimmer 227, 2. Stock anberaumte Tagsatzung wird abberaumt. 

Grund: Vertagungsbitte Schuldnervertrer 

Beschluss vom 8. Jänner 2024 

Bekannt gemacht am 15. Februar 2024 

Tagsatzung: Datum: 18.04.2024 

um: 11.15 Uhr 

Ort: Zimmer 227, 2. Stock 

Besondere Prüfungs- Schlussrechnungs- und Sanierungsplantagsatzung 

Text: Der Sanierungsplanvorschlag lautet wie folgt: 

Die Insolvenzgläubiger erhalten eine Quote von 20 %, zahlbar binnen 2 Jahren nach Annahme des Sanierungsplans, mit Terminverlust bei Nichtzahlung und Wiederaufleben (§156a IO) beides nach eingeschriebener Mahnung mit 14-tägiger 

Nachfrist. 

Beschluss vom 14. Februar 2024 

Bekannt gemacht am 16. April 2024 

Text: Der verbesserte Sanierungsplanvorschlag lautet wie folgt: 

Die Insolvenzgläubiger erhalten eine Quote von insgesamt 20 %, wobei eine Quote von 5 % innerhalb von 6 Monaten, eine weitere Quote von 5 % innerhalb von 12 Monaten, eine weitere Quote von 5 % innerhalb von 18 Monaten und eine 

letzte Quote von 5 % innerhalb von 24 Monaten nach Annahme des Sanierungsplans bezahlt wird, mit Terminverlust bei Nichtzahlung und Wiederaufleben (§ 156a IO), beides nach eingeschriebener Mahnung mit 14-tägiger Nachfrist 

Beschluss vom 16. April 2024 

Bekannt gemacht am 18. April 2024 

Schlussrechnung: Die Schlussrechnung des Masseverwalters wird genehmigt. 

Sanierungsplan: Der Sanierungsplan wurde angenommen. 

Wesentlicher Inhalt: Die Insolvenzgläubiger erhalten eine Quote von insgesamt 20 %, und zwar sind 5 % innerhalb von 6 Monaten, eine weitere Quote von 5 % innerhalb von 12 Monaten, eine weitere Quote von 5 % innerhalb von 18 Monaten 

und eine letzte Quote von 5 % innerhalb von 24 Monaten nach Annahme des Sanierungsplans zu bezahlen. 

Sanierungsplanbestätigung: Der am 18.04.2024 angenommene Sanierungsplan wird bestätigt. 

Die Insolvenzgläubiger erhalten eine Quote von insgesamt 20 %, und zwar sind 5 % innerhalb von 6 Monaten, eine weitere Quote von 5 % innerhalb von 12 Monaten, eine weitere Quote von 5 % innerhalb von 18 Monaten und eine letzte 

Quote von 5 % innerhalb von 24 Monaten nach Annahme des Sanierungsplans zu bezahlen. 

Beschluss vom 18. April 2024 

Bekannt gemacht am 7. Mai 2024 

Aufhebung: Der Sanierungsplan ist rechtskräftig bestätigt. 

Das Sanierungsverfahren ist aufgehoben. 

Ende der Zahlungsfrist: 18.04.2026 

Beschluss vom 7. Mai 2024 
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